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Vorwort 
 
Es freut uns, Ihnen hiermit die Dienstcharta des Berufstrai-
ningszentrums Bozen vorstellen zu können. 
 
Die Ausarbeitung von Dienstchartas für jede einzelne 
Tages- und Wohneinrichtung der Bezirksgemeinschaft 
Salten-Schlern stellt einen weiteren wichtigen Schritt dar, 
Ihnen unser Dienstangebot   durch gezielte Information 
näher zu bringen und dadurch immer besser auf Ihre 
Bedürfnisse und Erwartungen  einzugehen. 
 
Darüber hinaus stellt diese Dienstcharta aber auch eine 
konkrete Verpflichtung dar, unsere Dienstangebote gemäß 
den hier beschriebenen Grundsätzen und Vorgangsweisen 
sowie den ebenfalls hier beschriebenen Qualitäts- und 
Quantitätskriterien zu gestalten. 
 
Die Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern geht hiermit als 
Anbieter sozialer Dienste mit den einzelnen  Bürgern und 
Bürgerinnen als Nutzer dieser Dienste eine klare 
Vereinbarung ein. Diese Vereinbarung sieht sowohl für den 
Anbieter als auch für den Nutzer Rechte und Pflichten vor. 
 
Wir hoffen, damit einen weiteren Schritt auf dem Weg zu 
mehr Transparenz und Bürgernähe gemacht zu haben und 
freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen. 
 

Der Direktor der Sozialdienste 
der BZG Salten-Schlern 

 
Dr. Günter Staffler 

Der Präsident 
der BZG Salten-Schlern 

 
Albin Kofler 
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Ziele der Charta:  
 
Die Dienstcharta des Berufstrainingszentrums 
 
• informiert über das Leistungsangebot dieser sozialen 

Einrichtung der Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern 
 
• weist die BürgerInnen auf ihre Rechte und Pflichten 

bei der Inanspruchnahme des Dienstes hin 
 
• beschreibt die Zugangsvoraussetzungen und das 

Aufnahmeverfahren, sowie Dauer, Art und Qualität der 
angebotenen Dienste 

 
• verpflichtet die Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern 

z u r   E i n h a l t u n g  d e r  b e s c h r i e b e n e n 
Dienstleistungsqualität 

 
• zeigt die Möglichkeiten und die Wege für Beschwerden 

über die angebotene Dienstleistungsqualität auf  
 
• bietet den BürgerInnen die Möglichkeit, durch kritische 

Hinweise und eigene Verbesserungsvorschläge die 
bestehende Dienstleistungsqualität zu erhöhen 

 
 



77  

Das Berufstrainingszentrum  
 
Das BTZ entstand 1991 im Rahmen der Umsetzung eines 
rehabilitativen sozio-psychiatrischen Dienstes, den 
Prinzipien des Staatsgesetzes Nr. 180 und nachfolgenden 
staatlichen sowie provinziellen Normen folgend, welche die 
Dezentralisierung der Dienste und die Integration der 
Personen mit psychischen Problemen in ihr  vertrautes 
Umfeld vorsieht.  
Nach einer  Probephase (1993-96) wurde das BTZ im Juni 
1996 mit 4 Bereichen zur sozialen und beruflichen 
Rehabilitation und 9 zum Training zugelassenen Teilnehmer 
eingeweiht.  
Die offizielle Aufnahmekapazität des BTZ beträgt derzeit 15 
Trainingsplätze und 3 Plätze für spezifische Projekte. 
Zum heutigen Zeitpunkt befinden sich in den rehabilitativen 
Trainings durchschnittlich 14 Personen. Im Laufe der Zeit 
haben sich die gemeinsamen Tätigkeiten und die 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Diensten, sei es mit 
m e d i z i n i s c h e n ,  a l s  a u c h  m i t  d e m 
Arbeitseingliederungsdienst verstärkt. 
  
Zielgruppe:  
In das Berufstrainingszentrum können psychisch kranke 
Personen, für welche eine begründete Aussicht auf eine 
Eingliederung/ Wiedereingliederung in die Arbeitswelt in 
relativ kurzer Zeit besteht, aufgenommen werden. Der 
Aufenthalt im Berufstrainingszentrum ist zeitlich begrenzt 
und beträgt in der Regel 24 Monate  

(Beschluss der LR. Nr. 711/96, Punkt 14) 
 
Die zum Training zugelassenen Personen müssen die 
Volljährigkeit erreicht haben und hinsichtlich der Krankheit 
“relativ stabil” sein. Sie sollen autonom in den Tätigkeiten 
des täglichen Lebens sein und vor allem motiviert, ein 
Training, welches auf die Rehabilitation ausgerichtet ist, zu  
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absolvieren. Außerdem  müssen sie in regelmäßigen 
Kontakt mit einem Psychiater oder einem Psychiatrischen 
Dienst sein. 
 
Auftrag:   
Vorrangiges Ziel des BTZ ist es, Menschen mit psychischen 
Problemen durch individuelles Training zum sozialen und 
beruflichen Einstieg bzw. Wiedereinstieg zu bewegen, die 
zum Training zugelassenen Personen zu begleiten und 
ihnen durch einen strukturierten und individuellen 
Rehabilitationsplan den Einsteig/Wiedereinstieg in das 
soziale und berufliche Netz zu ermöglichen. 
 
Grundkonzept / Leitbild:  
Wir versuchen eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich die 
TeilnehmerInnen am Training vor allem als Personen und 
nicht als Kranke wahrnehmen und wahrgenommen werden. 
 
Wir folgen dem Konzept der Eigenverantwortlichkeit und 
Selbstrehabilitation, welches den Prozess der 
Zurückgewinnung des Selbstbewusstseins und die 
Motivation zur Veränderung begünstigt, um letztendlich einer 
Chronifizierung der Krankheit, einer frühzeitigen Invalidität 
und einer andauernden Arbeitslosigkeit entgegen zu wirken. 
 
Wir bemühen uns um Transparenz gegenüber unseren 
TrainingsteilnehmerInnen und den mitarbeitenden Diensten 
und beziehen die TrainingsteilnehmerInnen in die 
Rehabilitationsprogramme mit ein. 
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GASTRONOMIEBEREICH 
 
In der Küche haben die KlientInnen die Möglichkeit, sich 
Grundkentnisse im Kochen und  im Umgang mit Speisen 
anzueignen. Grundhaltungen wie Arbeitsplanung und 
Arbeitseinteilung in der Küche, Genauigkeit und Sauberkeit 
werden gefördert. Freude am Kochen und am Ausprobieren 
von Rezepten sind Voraussetzungen für die Teilnahme am 
Training in der Küche. 
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TECHNISCHER BEREICH 
 
Der Technische Bereich ist für Personen bestimmt, die 
Interesse und Fähigkeiten im technisch-manuellen Bereich 
mitbringen. Der Bereich bietet verschiedene Lern- und 
Berufserfahrungen in Hinblick auf die Benutzung von 
elektrischer Energie. 
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TEXTILBEREICH 
 
Im Textilbereich werden Grundkenntnisse über die Arbeit mit 
Textilien vermittelt. Hier können der Umgang mit Nadel und 
Faden bei kleinen Stoffreparaturen, der professionelle 
Gebrauch einer Nähmaschine oder die kunstvolle Kreation 
von Patchworkprodukten erlernt werden. Dies und anderes 
wird mittels individuell strukturierter Arbeitsschritte in diesem 
Bereich angeboten. 
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BÜROBEREICH 
 
Im Bürobereich wird den Trainingsteilnehmern angeboten, 
PC-Grundkenntnisse, sowie Arbeitsabläufe zu erlernen, 
welche für die Arbeit im Büro vorgesehen sind  
(Telefonvermittlung, den Gebrauch des Faxgerätes, 
Schriftverkehr usw.). 
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Rehabilitationsverlauf 
 
Das Training hat in der Regel eine Dauer von 24 Monaten, 
ist in vier Phasen gegliedert und beginnt mit dem 
Probemonat. Während des Trainings sind bis zu 3 
Berufspraktika, von einem bis zu drei Monaten in einem Be-
trieb vorgesehen. 

 
Die Probezeit  
Die Probezeit beträgt einen Monat und kann, wenn nötig, bis 
auf zwei Monate verlängert werden. Die Probezeit 
ermöglicht es dem/der Trainingsteilnehmer/in zu erkennen, 
ob das BTZ seinen/ihren Vorstellungen entspricht und das 
geeignete Angebot für seine rehabilitativen Bedürfnisse an-
bieten kann. Während dieses Zeitraums haben auch die Be-
treuer die Möglichkeit, herauszufinden und einzuschätzen, 
wo die Schwächen und Stärken der KlientInnen liegen, um 
darauf basierend ein persönliches Trainingsprogramm zu 
entwerfen. 

 
Erste Trainingsphase 
Vorgesehene Dauer: von 6 bis 12 Monaten. Zugang nach 
Beendigung der Probezeit .  Nachdem  die 
Charaktereigenschaften und die rehabilitativen Bedürfnisse 
des/der Trainingsteilnehmer/In festgestellt wurden, wird mit 
ihr/ihm ein Trainingsprogramm erarbeitet. In dieser Phase 
werden die Grundarbeitsfähigkeiten vertieft und die 
technischen und beruflichen Kentnisse erweitert. Besondere 
Bez iehungs- und Arbei tsschwier igkei ten der 
TrainingsteilnehmerInnen werden analysiert und es wird die 
nötige Hilfe zur Bewältigung dieser Schwierigkeiten 
a n g e b o t e n .  A uß e r d e m  w i r d  m i t  d em / d e r  
Trainingsteilnehmer/in das erste Praktikum geplant.  
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Praktikum  
Das Betriebspraktikum ist ein wesentlicher Bestandteil des 
Trainings. 
Da im BTZ die Realität, wie sie auf dem freien Arbeitsmarkt 
besteht, von den  TrainingsteilnehmerInnen nur 
unzureichend erfahren werden kann, werden sie zur 
Absolvierung der Praktika ermutigt. Bei der 
P r a k t i k u m s p l a n u n g  w e r d e n  m i t  d e n 
TrainingsteilnehmerInnen ihre Vorstellungen besprochen, 
sowie Möglichkeiten und Ziele des Praktikums abgeklärt. 
Im Rahmen des Praktikums haben die KlientInnen die 
Möglichkeiten, die Erkenntnisse und Erfahrungen des 
Trainings am Praktikumsort anzuwenden, zu vertiefen und 
sich mit der „realen Arbeitswelt“ auseinander zu setzen. In 
der Praktikumszeit werden die TrainingsteilnehmerInnen von 
der  Bezugsperson des BTZ Trainingsbereiches begleitet.  
 
 Die Erfahrungen aus den Praktika werden gemeinsam 
ausgewertet, und in die Planung der weiteren Zielsetzungen 
des Trainings eingebaut. 
Im Laufe der 24 Monate des Trainings sind bis zu drei 
Praktika vorgesehen: das erste Praktikum, mit der Dauer 
von einem Monat, ist zwischen dem 6. und 12. Monat 
vorgesehen, die nächsten Praktika, mit der Dauer zwischen 
1- 3 Monaten, werden innerhalb den darauffolgenden 6 bis 8 
Monaten eingeplant. 
Die formellen Aspekte dieser Tätigkeiten, welche in 
ungeschützter Arbeitsumgebung erbracht werden, sind 
durch zwei Beschlüsse geregelt: Beschluss LR Nr. 
2978/2000 und der Beschluss des Bezirksgemeinschafts-
ausschusses Nr. 736/2002. 
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Zweite Trainingsphase  
Die zweite Trainingsphase beginnt nach Beendigung des 
ersten Praktikums und kann sich, wenn nötig, bis zum 18. 
Trainingsmonat erstrecken. Der/die Teilnehmer/in hatte die 
Möglichkeit, eine erste wichtige Erfahrung und einen ersten 
Schritt in Richtung Eintritt in die Arbeitswelt zu machen. In 
dieser Trainingsphase werden, unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der Praktikumserfahrung, die beruflichen und 
sozialen Ziele näher auf die Arbeitsrealität hin ausgerichtet. 
Es wird ein zweites Praktikum geplant.  
 
Eingliederungsphase   
In dieser letzten Phase treten TeilnehmerInnen ein, welche 
die Fähigkeit erlernt haben, autonom zu arbeiten und den 
Eindruck erwecken, die Regeln des Arbeitsplatzes dauerhaft 
erlernt zu haben. Im Verlauf der Eingliederungsphase sind 
Hilfestellungen und Vorbereitungsprogramme zur 
Eingliederung in die Arbeitswelt vorgesehen.  
 
Es wird das dritte Praktikum in die Wege geleitet. Außerdem 
werden zusammen mit den TeilnehmerInnen die nächsten 
Schritte zur Erreichung der individuellen Ziele bestimmt, wie 
z.B.:  
 
• Vermittlung am freien Arbeitsmarkt (Unterstützung bei 

der Suche und Anfrage eines Arbeitsplatzes); 
• Einführung in berufliche Ausbildungskurse (z.B. 

europäischer Sozialfond); 
• Einleiten eines Arbeitseingliederungsprojektes über 

den Arbeitseingliederungsdienst des Arbeitsamtes der 
Autonomen Provinz Bozen;  
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Das Trainingsprogramm wird hauptsächlich nach folgenen 
Trainingsschwerpunkten erarbeitet: 
 
• Ausbau der Grundarbeitsfähigkeiten wie z. B. 

Präzision, Ausdauer, Pünktlichkeit, Selbständigkeit, 
Einhaltung der Regeln am Arbeitsplatz; 

• Aneignung und Vertiefung der fachlichen Kenntnisse 
im jeweiligen Bereich;  

• Förderung der Motivation zur Veränderung der 
Einstellung zur Arbeit, der beruflichen Rolle und zum 
Selbstbild; 

• Förderung eines angemessenen sozialen Verhaltens, 
besonders im beruflichen Umfeld; 

• I nd i v idue l l e ,  au f  d ie  Bedür fn i sse  de r 
Trainingsteilnehmer/innen gerichtete Arbeitsziele. 
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Spezifische Projekte  
 
Das BTZ stellt den Interessierten zusätzlich zum 
herkömmlichen Training weitere rehabilitative Angebote zur 
Verfügung: 
 

Das kurzfristige Aufnahmeprojekt:  
Es handelt sich um ein kurzfristiges Aufnahmeprojekt von 3-
6 Monaten für Personen mit psychischen Störungen, zur 
Beobachtung und Einschätzung der sozialen und 
arbeitstechnischen Fähigkeiten bzw. zur Aufrechterhaltung 
derselben. 
Beobachtung und Bewertung: 
Dieses Angebot richtet sich an Personen von denen das 
BTZ nicht genügend Informationen für die Erstellung eines 
Rehabilitationsprojektes zur Verfügung hat, bei denen man 
aber auf jeden Fall von einer möglichen sozialen und 
beruflichen Wiedereingliederung ausgeht. 
Aufrechterhaltung der Fähigkeiten: 
Dieses Angebot richtet sich an Personen, die eine erste 
Krise und eine vorübergehende  
Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses erlitten haben und 
für die ein sanfterer Wiedereinstieg ratsam erscheint. Sie 
haben die Möglichkeit die Zeit zum Erhalt bzw. zur Stärkung 
ihrer sozialen und arbeitstechnischen Fähigkeiten zu nutzen. 
Projekt: “Training im Betrieb”: 
Beschluss des Ausschusses der Bezirksgemeinschaft Nr. 302 vom 
29.06.2006 
Das Projekt entstand aus der Beobachtung der häufig 
auftretenden Schwierigkeiten in der Phase des Wechsels 
vom geschützten Arbeitsbereich in die Realität eines 
Betriebspraktikums. Das Projekt sieht eine phasenweise 
Annäherung an die Arbeitswelt vor, 2 bis 3 Stunden täglich 
für kurze Zeitabschnitte bis zu 2 Wochen, mit einer 
Begleitung durch eine Bezugsperson während der ersten 
Tage. Dieses Projekt bieten wir vor dem ersten  
Betriebspraktikum als Vorbereitung für ein solches an. 
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Das Aufnahmeverfahren 
 

Das Aufnahmeverfahren der Bezirksgemeinschaft Salten-
Schlern ist mit Beschluss des Bezirksrates geregelt. Die 
Aufnahme in das Berufstrainingszentrum erfolgt aufgrund 
eines schriftlichen Gesuchs, das die interessierte Person 
oder deren Angehörige an die Direktion der Sozialdienste 
der Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern in der Innsbrucker 
Straße 29, Bozen, richtet.  
Dort und in den anderen sozialen Tages- und 
Wohneinrichtungen sowie in den Sprengeldiensten der 
Bezirksgemeinschaft sind auch die entsprechenden 
Vordrucke und alle zweckdienlichen Informationen 
erhältlich. Es ist auch möglich, das Gesuch von der 
Homepage der Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern 
herunterzuladen (www.bzgsaltenschlern.it). 
 
BürgerInnen einer Gemeinde, die nicht zum Einzugsgebiet 
der Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern gehört, können 
das Aufnahmegesuch auch bei ihrer territorial zuständigen 
Sozialkörperschaft einreichen. 
 
Das von der/dem AntragstellerIn ausgefüllte und 
unterzeichnete Gesuchsformular kann sowohl in der 
Direktion der Sozialdienste als auch in der Einrichtung 
selbst eingereicht werden. 
 
Die für eine Aufnahme notwendigen Gespräche und 
Abklärungen werden in der Regel von der/m zuständigen 
StrukturleiterIn durchgeführt. 
 
Nach Überprüfung des Gesuches und nach Einholung des 
obligatorischen Gutachtens des zuständigen 
gesundheitlichen Fachdienstes (Zentrum für Psychische 
Gesundheit) sowie aller weiterer zweckdienlicher 
Informationen wird vom Direktor der Sozialdienste formell  
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über die Aufnahme entschieden. Bei voller Auslastung der 
Einrichtung erfolgt die Eintragung in die Warteliste. 
Die Rangordnung der Warteliste wird erstellt aufgrund des 
Einreichedatums, bzw. der Protokollnummer des Gesuchs, 
sowie anderer explizit festgelegter Kriterien. 
Die Entscheidung über die Aufnahme und deren 
Begründung wird dem/r Antragsteller/in und allen 
miteinbezogenen Diensten umgehend schriftlich mitgeteilt. 
 
Die endgültige Aufnahme erfolgt nach erfolgreicher 
Beendigung der vereinbarten Probezeit. 
 
Die Beendigung des Aufenthaltes  in der Einrichtung 
erfolgt in der Regel  nach Ablauf der vereinbarten 
Aufenthaltsdauer, oder aufgrund der freiwilligen (vorzeitigen) 
Beendigung des Aufenthaltes durch die betroffene Person. 
In besonderen und klar definierten Fällen kann der 
Aufenthalt auch einseitig von der Direktion der Sozialdienste 
beendet werden. 
 
Die Aufenthaltsbeendigung und deren Begründung wird vom 
Direktor der Sozialdienste dem/r NutzerIn der Einrichtung 
und allen miteinbezogenen Diensten ebenfalls schriftlich 
mitgeteilt. 
 

Kurzzeitaufnahme als “Schnuppertage” 
Vor der regulären Aufnahme hat die/der Interessierte die 
Möglichkeit durch eine Kurzzeitzaufnahme in 5 
Schnuppertagen das BTZ und seine einzelnen Bereiche 
kennen zu lernen. 
 

Kostenbeteiligung 
 
Gemäß Dekret des Landeshauptmannes Nr.30 vom 
11.08.2000 in geltender Fassung ist für den Besuch der 
(Bezeichnung der Einrichtung) eine finanzielle Beteiligung 
der/des Antragstellers und/oder deren Angehöriger an den 
Kosten des Dienstes vorgesehen. 
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Detaliertere Informationen über die derzeitige Regelung der 
Tarifbeteiligung und den jeweils zu bezahlenden Tarif 
erteilen die Direktion der Sozialdienste, bzw. die zuständige 
Struktur- und Sprengelleitung. 
 

Standards / Dienstleistungsqualität 
Personalstandard 
Das Team des Berufstrainingszentrum besteht aus:  
1 Strukturleiter und 5 MitarbeiterInnen. Dies entspricht dem 
vom LB Nr. 711/96 vorgegebenen Personalstandard.  
 
Professionelle und pädagogische Qualitätsmerkmale:  
Die MitarbeiterInnen des BTZ sind  in dem in ihren 
Tätigkeitsbereich fallenden Metier ausgebildet  und auf die 
psychosoziale Betreuung psychisch kranker Personen 
spezialisiert.  
Einmal wöchentlich werden Sitzungen im Team abgehalten 
und einmal monatlich mit dem Koordinationsteam 
(Psychiater und Sozialassistentin) des Sanitätsbetriebes 
Bozen. In den Sitzungen wird Organisatorisches 
besprochen, sowie Vorgehensweisen im jeweiligen 
Trainingsprogramm der einzelnen Teilnehmer/innen 
diskutiert. 
 
Um einen ständigen Informationsaustausch zu garantieren, 
wird die Equipe des Zentrums für psychische Gesundheit 
Bozen über die Vorgehensweisen und über den Fortschnitt 
der rehabilitativen arbeitsbezogenen  Projekte informiert. 
 
M o t i v a t i o n ,  T e a m a r b e i t ,  T r a n s p a r e n z , 
Informationsaustausch, geistige Elastizität und Dynamik und 
eine positive Handhabung evtl. auftretender Konflikte sind 
wichtige Charakteristiken unserer Arbeit.  
 
Miteinbeziehung / Mitbestimmungsmöglichkeiten:  
Nachdem ein/e Trainingsteilnehmer/in die Probezeit beendet  
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hat, und in Folge alle 3 Monate, erfolgt ein ausführliches Ge-
spräch mit der zuständigen Bezugsperson, in welchem über 
Fähigkeiten und Schwierigkeiten im Arbeitsbereich gespro-
chen wird. 
In Vorbereitung auf dieses Gespräch wird vom/von der 
Teilnehmer/in ein Selbstbewertungsbogen ausgefüllt, der 
seine/ihre Grundarbeitsfähigkeiten, Motivation, sein/ihr 
Selbstbild und Sozialverhalten aufzeigt. 
Aufgrund der Gesamtbewertung der Person während der 
Probezeit und anhand des ausführlichen Gespräches und 
der Resultate des Bewertungsbogens, werden die weiteren 
Trainingsschwerpunkte mit dem/der Trainingsteilnehmer/in 
erarbeitet. 
 
Diese Bewertungsbögen werden in periodischen Abständen 
(alle 3 Monate, oder nach Bedarf öfter) angewandt, damit 
die Entwicklungsprozesse klarer erkannt werden können. 
Die Auswertung dieser Bögen wird im individuellen Arbeits-
programm festgehalten, welches eine Übersicht über den 
Trainingsverlauf gibt.  
 
Zufriedenheitsbefragung 
Jährlich werden mit Hilfe einer Fragebogenaktion die Zufrie-
denheit der KlientInnen erhoben, sowie deren Anregungen 
und Veränderungsvorschläge eingeholt. 



2222  

Netzwerkarbeit:  
Die Zusammenarbeit zwischen den sanitären und sozialen 
Diensten im allgemeinen wird durch die Artikel, welche im 
Beschluß LB Nr. 711/96 enthalten sind und durch die 
Konvention zwischen dem Sanitätsbetrieb Bozen und der 
Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern, welche 1998 verfaßt 
wurde, geregelt.   
Die Qualität der Zusammenarbeit mit den Diensten und 
Institutionen, welche an den rehabilitativen Projekten 
beteiligt sind, wird neben den regelmäßigen Sitzungen des 
Teams mit der Konsiliarequipe und eventuellen 
außerordentlichen Treffen mit den individuell zuständigen 
Equipes sowie durch Vereinbarungsprotokolle zwischen den 
verschiedenen Gesprächspartnern garantiert. Diese 
Protokolle regeln ausführlich die Kompetenzen, die Art und 
den Zeitraum der einzelnen Eingriffe der jeweiligen Dienste, 
die während des rehabilitativen Verlaufs angewendet 
werden. 
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Rechte der Bürgerinnen  
 
Recht auf Information:   
Die BürgerInnen haben das Recht, vor der 
Inanspruchnahme eines Dienstes umfassend und 
verständlich über die Art und die Qualität der angebotenen 
Dienstleistung, über die Zugangs- und Nutzungsmodalitäten, 
und über die eventuell vorgesehene Kostenbeteiligung zu 
ihren Lasten informiert zu werden. 
 
Recht auf Wahrung der Würde der Person:  
Die BürgerInnen, die sich an unseren Dienst wenden, haben 
ein Recht auf einen achtsamen und wertschätzenden 
Umgang unter Wahrung der Würde ihrer Person.  
 
Recht auf Gleichbehandlung und Individualität: 
Alle anspruchsberechtigten NutzerInnen der Einrichtung 
haben ein Recht auf gleiche Behandlung gleicher 
Bedürfnissituationen, ohne Bevorzugungen oder 
Diskriminierungen.  
In diesem Rahmen haben sie gleichfalls ein Recht auf 
individuelle Gestaltung des eigenen Betreuungs- und 
Förderprogrammes, unter Berücksichtigung ihrer 
spezifischen Fähigkeiten und Bedürfnisse. 
 
Recht auf Mitbestimmung:  
Die NutzerInnen unseres Dienstes haben von Beginn an ein 
Recht  auf Mitbeteiligung und Mitbestimmung in der 
Planung, Durchführung und Auswertung des eigenen 
Betreuungs- und Förderprogrammes und in der 
Miteinbeziehung anderer Dienste und Fachkräfte. 
Im Rahmen der bestehenden Richtlinien und Regelungen 
sowie der vorgesehenen Mitbestimmungsgremien 
(Strukturbeirat, usw.) haben die NutzerInnen und 
gegebenenfa l l s  deren Angehör ige  und/oder 
Interessensverbände auch ein Recht auf Mitsprache und  
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Mitgestaltung der inhaltlichen Grundausrichtung und 
Schwerpunktsetzung unseres Dienstes. 
 
Recht auf Datenschutz:  
Die NutzerInnen unserer Einrichtung haben Anspruch 
darauf, dass ihre persönlichen Daten vertraulich und 
verantwortungsvoll gemäß den für den Datenschutz 
geltenden Gesetzesbestimmungen  behandelt werden. 
 
Recht auf Transparenz:  
Die NutzerInnen unseres Dienstes haben ein Anrecht auf 
Information über die Verfahrens- und Entscheidungsabläufe, 
die ihre Person betreffen. 
 
Recht auf Zugang zu den Unterlagen:  
Die NutzerInnen unseres Dienstes haben das Recht, im 
Rahmen der geltenden Gesetzesbestimmungen in offizielle 
Unterlagen des Dienstes, die sie betreffen, Einsicht zu 
nehmen oder eine Abschrift anzufordern. 
 
Vorschlags- und Beschwerderecht:  
Die Nutzerinnen unseres Dienstes haben im Bedarfsfall das 
Recht,  Beschwerden und/oder Verbesserungsvorschläge 
bezüglich der angebotenen Dienstleistungsqualität 
vorzubringen. Dies ist sowohl mündlich (im direkten 
Gespräch oder telefonisch) als auch schriftlich (per Post, e-
mail oder fax), persönlich oder  in anonymer Form, möglich.  
Ansprechpartner für Beschwerden sind zum einen die 
MitarbeiterInnen der Einrichtung und die Strukturleitung, 
zum anderen der Direktor der Sozialdienste oder der 
Präsident der Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern. 
 
Verpflegung und Transport (Fahrt):  
Die TrainingsteilnehmerInnen haben die Möglichkeit, den  
Mensadienst, welcher vom Gastronomiebereich erbracht 
wird, in Anspruch zu nehmen.  
Die Fahrt mit öffentlichem Nahverkehr vom Wohnort bis zum  
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BTZ, wird auf Anfrage des/der Interessierten gleichzeitig mit 
dem Antrag zur Aufnahme von der Bezirksgemeinschaft 
Salten-Schlern angeboten.  
 
Trainingsgeld:  
Jede/r Trainingstei lnehmer/ in erhält  für die 
Trainingsteilnahme eine Monatsprämie, welche sich 
aufgrund der effektiven abgeleisteten Stundenanzahl ergibt: 
In der Probephase beträgt die Monatsprämie 1,25 €/
Stunde   -   während des Trainings 2,50 €/Stunde 
 
“Urlaub”:  
Während des Trainings reift den TrainingsteilnehmerInnen 1 
“Urlaubstag” alle 10 abgeleisteten Tage heran.  
Während der Probezeit reift kein “Urlaub” an.  
Die “Urlaubstage” werden durch die Ausfüllung eines 
Antragsformulars, welches mindestens einen Tag vorher der 
Bezugsperson im Bereich vorgelegt werden muss, 
vereinbart.   
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Pflichten der Bürgerinnen  
 
Die Gemeinschaft pflegen:  
Von den BesucherInnen der Einrichtung wird erwartet, dass 
sie mit den anderen BesucherInnen und den Bediensteten 
des BTZ einen freundlichen, toleranten und 
wer tschätzenden Umgang pf legen und am 
Einrichtungsgeschehen konstruktiv mitarbeiten. 
 
Die Vereinbarungen respektieren:  
Die BesucherInnen des BTZ sind angehalten, die mit ihnen 
getroffenen schriftlichen und mündlichen Abmachungen und 
Vereinbarungen sowie bestehende Hausordnungen und 
interne Regelungen zu befolgen. 
 
Der Zahlungspflicht nachkommen: 
Die geschuldeten Beträge für die Beteiligung am Tagsatz 
der E inr ichtung und für  a l l fä l l ige  andere  
beteiligungspflichtige Führungskosten sind von den  
EinrichtungsbesucherInnen termingerecht zu begleichen. 
Für das Training im Berufstrainingszentrum ist zur Zeit von 
Seiten der KlientInnen eine Kostenbeteiligung vorgesehen. 
 
Für einen korrekten Trainingsablauf wird folgendes 
verlangt:  
Motivation zur Veränderung, Pünktlichkeit, Korrektheit, 
respektvoller Umgang mit den Personen und 
verantwortungsvoller Umgang mit den Arbeitsgeräten und 
E in r i ch tungsgegens tänden ,  Be re i t s cha f t  zu r 
Zusammenarbeit, Einsatz bei den Aktivitäten, Bereitschaft, 
die Anweisungen und Beobachtungen des Bereichs- oder 
Strukturleiters zu akzeptieren und zu befolgen.  
Innerhalb des BTZ ist das Rauchen sowie der Konsum von 
Drogen und Alkohol verboten.  
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Meldepflicht bei Krankheit (Krankenstand):  
Die Abwesenheit aus Krankheitsgründen muss unverzüglich 
innerhalb 10.00 Uhr des gleichen Tages mitgeteilt werden. 
Jede Abwesenheit aus Krankheitsgründen muss durch ein 
ärztliches Attest belegt werden.  
 
Die KlientInnen erhalten für maximal 5 entschuldigte 
Krankheitstage pro Monat das Trainingsgeld. 
 
Während der Probezeit erhalten die KlientInnen  für die 
Abwesenheit aus Krankheitsgründen  kein Trainingsgeld .  
 
Nach einer kontinuierlichen und unbegründeten 
Abwesenheit von einem Monat wird die Entlassung 
eingeleitet, die Wiederaufnahme oder die eventuelle 
Aufrechterhaltung der Stelle, ist auf Antrag der 
einweisenden Equipé des ZPG, mittels Einreichung einer 
Begründung möglich. 
 
Adresse / Kontakt  
  
Berufstrainingszentrum Bozen 
Schloß-Weinegg - Straße, 1/B 39100 Bozen 
Tel. 0471/27 16 69  - Fax 0471/27 13 70 
e-mail: berufstrainingszentrum.bz@bzgsaltenschlern.it 
Strukturleiter: Antonio Guerrato 
 
Öffnungszeiten  
 
Montag bis Donnerstag 
8.15 – 12.15 Uhr  und 13.15 – 16.30 Uhr  
Freitag: 
8.15 – 12.15 Uhr  
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Einige Informationen über:  
 
A) Die Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern  
Die Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern ist die verantwortli-
che Trägerkörperschaft des Berufstrainingszentrums (BTZ) 
und einer Reihe anderer sozialer Dienste (siehe Seite 31) . 
Die Führung dieser Dienste wurde ihr in Umsetzung des 
Landesgesetzes Nr.13/91 von der Landesregierung und den 
Mitgliedsgemeinden übertragen. 
 
Die politischen Leitungsorgane der Bezirksgemeinschaft 
sind der Präsident, der Bezirksausschuss und der Bezirks-
rat. Oberster Beamter ist der Generalsekretär. 
 
Die Mitgliedsgemeinden der Bezirksgemeinschaft Salten 
Schlern sind: 
Mölten, Jenesien, Ritten, Sarnthein, Karneid, Kastelruth, 
Völs, Tiers, Deutschnofen, Welschnofen, St. Ulrich, St. 
Christina und Wolkenstein. 
 
Anschrift: 
Albin Kofler 
Präsident der Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern 
Kampill Center, Innsbrucker Straße 29 
39100 Bozen  
Tel. 0471/31 94 00 - Fax. 0471/31 94 01 
email: info@bzgsaltenschlern.it 
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B) Die Direktion der Sozialdienste  
 
Aufgaben: 
Der Direktor der Sozialdienste  leitet und koordiniert die 
Sozialdienste der Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern und 
trägt die Verantwortung für ihr gutes Funktionieren. 
 
Im Rahmen der übergeordneten Programmvorgaben  sowie 
der  zur Verfügung gestellten Mittel  bestimmt der Direktor 
der Sozialdienste in Zusammenarbeit mit den einzelnen 
Struktur- und SprengelleiterInnen die Ziele für die Tätigkeit 
der einzelnen Dienste und  Einrichtungen, plant, koordiniert, 
überprüft deren Umsetzung und bewertet die erzielten 
Ergebnisse. 
 
Er plant und überwacht die Personalausstattung sowie die 
Aufteilung und Verwendung der verfügbaren Finanzmittel in 
den einzelnen sozialen Diensten und Einrichtungen der 
Bezirksgemeinschaft. 
 
Er verfügt die Aufnahme und Entlassung der 
BesucherInnen/KlientInnen der sozialen Tages- und 
Wohneinrichtungen der Bezirksgemeinschaft. 
 
Er sorgt für eine angemessene Information und 
Zusammenarbeit  der sozialen Dienste der 
Bezirksgemeinschaft untereinander und mit den externen 
Partnern. 
 
Anschrift: 
Dr. Günter Staffler 
Direktion der Sozialdienste  
Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern 
Kampill Center, Innsbrucker Straße 29 
39100 Bozen 
Tel 0471/31 94 00 - Fax 0471/31 94 01 
email: sozialdienste@bzgsaltenschlern.it 
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C) Die Strukturleitung des Berufstrainingszentrums  
 
Aufgaben: 
Der Strukturleiter hat vielfältige Aufgaben in der tagtäglichen 
Führung der ihm anvertrauten Einrichtung:  
so organisiert und koordiniert er die Arbeit in der Einrichtung, 
im Rahmen der vom Land und der Bezirksgemeinschaft 
festgelegten Richtlinien und Programme sowie der 
vorgesehenen Mittel; 
 
er kontrolliert die geleistete Arbeit unter dem Gesichtspunkt 
der Qualität, der Effizienz und der Rechtmäßigkeit der 
Leistungen; 
 
er leitet und koordiniert, fördert und unterstützt, berät und 
beaufsichtigt die Mitarbeiter/innen der Einrichtung;  
 
er erstellt die erforderlichen Sozialberichte und Gutachten 
für die Direktion der Sozialdienste, insbesondere bei 
Aufnahmen und Entlassungen von Betreuten; 
 
er ist Ansprechpartner für die KlientInnen und deren 
Angehörige;  
 
er gewährleistet den Kontakt zu den Vertretern/innen 
anderer Dienste und Einrichtungen, Institutionen und 
Organisationen und sorgt für die  notwendige Koordinierung 
gemeinsamer Programme und Vorhaben .  
 
Anschrift:  
Antonio Guerrato 
Strukturleiter des Berufstrainingszentrums Bozen  
Schloß Weinegg Str. 1/B 
39100 Bozen 
Tel 0471/27 16 69 - Fax 0471/27 13 70 
email: antonio.guerrato@bzgsaltenschlern.it 



3131  

D) Die sozialen Dienste der Bezirksgemeinschaft Salten 
Schlern 
 
Insgesamt bietet die Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern 
folgende soziale Wohnbetreuungs-, Tagesbetreuungs- und 
ambulante Dienste an: 
 
Ambulante Dienste (Finanzielle Sozialhilfe, Hauspflege, 
Sozialpädagogische Grundbetreuung, Bürgerservice) 
 
Sozialsprengel Salten-Sarntal-Ritten  
(mit den Gemeinden: Mölten, Jenesien, Ritten, Sarntal) 
Adresse: 39100 Bozen, 
Kampill Center, Innsbrucker Straße 29 
Tel. 0471/31 94 70  -  Fax 0471/31 94 99 
e-mail: sprengel.saltensarntalritten@bzgsaltenschlern.it 
Sprengelleiter: Dr. Michele Fanolla 
 
Sozialsprengel Eggental-Schlern 
(mit den Gemeinden Deutschnofen, Karneid, Kastelruth 
(ohne ladinische Fraktionen), Tiers, Völs, Welschnofen) 
Adresse: 39053 Kardaun, Steineggerstr.3 
Tel. 0471/36 52 44  -  Fax 0471/36 56 16 
e-mail: sprengel.eggentalschlern@bzgsaltenschlern.it 
Sprengelleiterin: Dr. Ruth Trompedeller 
 
Sozialsprengel Gröden 
(mit den Gemeinden St. Ulrich, St.Christina, Wolkenstein 
und die ladinischen Fraktionen von Kastelruth) 
Adresse: 39046 St.Ulrich, Purgerstr.16 
Tel. 0471/79 80 15  -  Fax 0471/79 86 69 
e-mail: sprengel.groeden@bzgsaltenschlern.it 
Sprengelleiterin: Dr. Martina Comploi Kaslatter 
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Tageseinrichtungen für Menschen mit Behinderung: 
 
 
Geschützte Werkstatt und Tagesförderstätte „KIMM“ 
Sozialzentrum Kardaun 
Adresse: 39053 Kardaun, Steineggerstraße 4 
Tel. 0471/36 08 15  -  Fax 0471/36 08 16 
e-mail: werkstatt.kardaun@bzgsaltenschlern.it 
Strukturleiterin: Ruth Jamnik 
 
Geschützte Werkstatt Blindenzentrum 
Adresse: 39100 Bozen, Schießstandweg 36 
Tel. 0471/27 18 42  -  Fax 0471/27 18 42 
e-mail: werkstatt.blindenzentrum@bzgsaltenschlern.it 
Strukturleiter: Reinhard Unterkalmsteiner 
 
Geschützte Werkstatt und Tagesförderstätte Sarnthein 
Adresse: 39058 Sarnthein, Industriezone 2 
Tel. 0471/62 26 97  -  Fax 0471/62 26 97 
e-mail: werkstatt.sarnthein@bzgsaltenschlern.it 
Strukturleiterin: Rosa Brugger 
 
Geschützte Werkstatt Locia, Gröden 
Adresse: 39040 St.Peter/Lajen, Handwerkerzone Pontives 8 
Tel. 0471/79 76 27  -  Fax 0471/78 94 48 
e-mail: haus.locia@bzgsaltenschlern.it 
Strukturleiterin: Dr. Sabine Rifesser 
 
Tagesförderstätte Locia, Gröden 
Adresse: 39040 St.Peter/Lajen, Handwerkerzone Pontives 8 
Tel. 0471/79 75 55  -  Fax 0471/78 94 48 
e-mail: haus.locia@bzgsaltenschlern.it 
Strukturleiterin: Dr. Sabine Rifesser 
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Cafè  Surëdl, Gröden 
Adresse: 39046 St. Ulrich, Stufanstr. 125 
Tel. 0471/79 79 60  -  Fax 0471/78 94 48 
e-mail: cafe.suredl@bzgsaltenschlern.it 
Strukturleiterin: Dr. Sabine Rifesser 
 
Tageseinrichtungen für  
Menschen mit Alkoholabhängigkeit: 
 
Autonome Gruppe für Alkoholkranke -  Sozialzentrum 
Kardaun 
Adresse: 39053  Kardaun, Steineggerstraße 4 
Tel. 0471/36 08 15  -  Fax 0471/36 08 16 
e-mail: werkstatt.kardaun@bzgsaltenschlern.it 
Strukturleiterin: Ruth Jamnik 
 
Autonome Gruppe für Alkoholkranke - Werkstatt 
Sarnthein 
Adresse: 39058 Sarnthein, Industriezone 2 
Tel. 0471/62 26 97  -  Fax 0471/62 26 97 
e-mail: werkstatt.sarnthein@bzgsaltenschlern.it 
Strukturleiterin: Rosa Brugger 
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Tageseinrichtungen für Menschen mit psychischer 
Erkrankung: 
 

Berufstrainingszentrum, Bozen 
Adresse: 39100 Bozen, Schloss Weineggstr.1/B 
Tel. 0471/27 16 69 - Fax 0471/27 13 70 
e-mail: berufstrainingszentrum.bz@bzgsaltenschlern.it 
Strukturleiter: Antonio Guerrato 
 

Arbeitsrehabilitationsdienst  S'Ancuntè 
Adresse: 39046 St.Ulrich, Promenedastr. 2/B 
Tel. 0471/79 67 46 – Fax 0471/78 12 49 
e-mail: werkstatt.sancunte@bzgsaltenschlern.it 
Strukturleiterin: Dr. Anja Lageder 
 

Tagesstätte S'Ancuntè 
Adresse: 39046 St.Ulrich, Promenedastr. 2/H 
Tel/Fax 0471/79 84 81 
e-mail: tagesstaette.sancunte@bzgsaltenschlern.it 
Strukturleiterin: Dr. Anja Lageder 
 

Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderung: 
 

Wohngemeinschaft Sozialzentrum Kardaun 
Adresse: 39053 Kardaun, Steineggerstraße 5 
Tel. 0471/36 08 08  -  Fax 0471/36 08 09 
e-mail: wohngemeinschaft.kardaun@bzgsaltenschlern.it 
Strukturleiter: Antonello Cerrato 
 

Wohnheim Locia, Gröden 
Adresse: 39040 St.Peter/Lajen, Handwerkerzone Pontives 8 
Tel. 0471/79 75 55 -  Fax 0471/78 94 48 
e-mail: haus.locia@bzgsaltenschlern.it 
Strukturleiterin: Dr. Sabine Rifesser 
 

Wohnheim Sarnthein 
(voraussichtlich ab 2010) 
Strukturleiterin: Rosa Brugger 
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Wohneinrichtungen für Menschen mit psychischer 
Erkrankung: 
 
Wohngemeinschaft Scurcià 
Adresse: 39046 St.Ulrich, Scurciastr. 48 
Tel. 0471/78 65 01 - Fax 0471/78 14 96 
e-mail: wohngemeinschaft.scurcia@bzgsaltenschlern.it 
Strukturleiterin: Dr. Anja Lageder 
 
Wohngemeinschaft Prösels 
Adresse:39050 Völs/Prösels, Dorf 9 
Tel. 0471/60 12 40 - Fax 0471/60 16 00 
e-mail: wohngemeinschaft.proesels@bzgsaltenschlern.it 
Strukturleiterin: Dr. Anja Lageder 
 
Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderung und 
Menschen mit psychischer Erkrankung: 
 
T r a i n i n g s w o h n u n g e n  E u r o r e s i d e n z  u n d 
Kleinwohnungen Mozartstraße Bozen 
Adresse: 39100 Bozen, Europaallee 172 
Tel. 0471/93 21 82  -  Fax 0471/93 21 82 
e-mail: euroresidenz@bzgsaltenschlern.it 
Strukturleiter: Antonello Cerrato 
 
Polivalente Wohneinrichtungen für Menschen mit 
Behinderung, Menschen mit Alkoholabhängigkeit und 
Menschen mit psychischer Erkrankung: 
 
Wohngemeinschaft und Kleinwohnungen "Klösterle" 
Adresse: 39058 Sarnthein, Griesplatz 10 
Tel. 0471/62 01 19 - Fax 0471/62 26 97 
e-mail: werkstatt.sarnthein@bzgsaltenschlern.it 
Strukturleiterin: Brugger Rosa 
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Buslinien:Buslinien: 

Linie 2 

Claudia Augusta Str. 

 

Linie 7A/B 

Schloss Weinegg Str. 

 

 

Linie 10A/B 

Claudia Augusta Str. 

 

Linie 14 

Haslach 

Wo wir uns befinden und wie Sie zu uns gelangen 
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